
STADT SANKT AUGUSTIN
DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: IuS / Integration u. Sozialplanung

Sitzungsvorlage

Datum: 10.10.2022
Drucksache Nr.: 22/0466

________________________________________________________________________
_

Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung
Integrationsrat 24.11.2022 öffentlich / Entscheidung
________________________________________________________________________
_

Betreff

Benennung der Delegierten für die Mitgliederversammlung und den Hauptausschuss
des Landesintegrationsrates NRW

Beschlussvorschlag:

1. Für die Mitgliederversammlung des Landesintegrationsrates NRW werden benannt:
als delegierte Person Herr Bilal Ünal (unverändert)
als delegierte Person Herr Faraz Dahar (unverändert)
als delegierte Ersatzperson Herr Slim Dghim (unverändert)
als delegierte Ersatzperson alt: Frau Shirin Abdul Hanan

neu: Herr Ulrich Bamberg

2. Für den Hauptausschuss des Landesintegrationsrates NRW werden benannt:
als delegierte Person Herr Ulrich Bamberg (unverändert)
als delegierte Ersatzperson alt: Herr Irfan Baran

neu: Herr Bilal Ünal

Sachverhalt / Begründung:

In der konstituierenden Sitzung des Integrationsrats am 26.11.2020 waren unter TOP 10
(Drucksache Nr. 20/0386) zwei Ersatzdelegierte für die Gremien des Landesintegrationsrats
benannt worden, die dem Integrationsrat des Rates der Stadt Sankt Augustin nicht als
ordentliche, sondern nur als stellvertretende Mitglieder angehören. Dies ist laut Satzung
des Landesintegrationsrats NRW nicht zulässig. Daher müssen zwei Ersatzdelegierte
nachgewählt werden.

In Vertretung
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Ali Doğan
Erster Beigeordneter

Die Maßnahme
hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich
auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen.
Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.


